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1. Was ist das Ziel der Forderung?

Die Hamburgische Investitions- und Férderbank (IFB Hamburg) unterstitzt durch das langfristige
IFB-Energiedarlehen EinzelmaRnahmen fiir die energetischen Sanierungen von selbstgenutzten
Eigenheimen und Eigentumswohnungen in Hamburg. Dieses Férderprogramm zielt darauf ab,
Modernisierungen im Gebaudebestand durch energetische Ertlichtigung der Gebaudehdlle und
Gebaudetechnik zu initiieren und damit die Energieressourcen zu schonen sowie den CO2-Aus-
stol3 zu reduzieren.

2. Wer kann Antrage stellen?

Antrage konnen Eigentiimerinnen oder Eigentiimer oder Erbbauberechtigte von selbstgenutzten
Wohnimmobilien stellen.

Ausgenommen sind MaRnahmen bei Wohnungseigentimergemeinschaften (Eigentumswohnun-
gen in Mehrfamilienhduser), da bei diesen Malinahmen verpflichtend die Zuschussvariante der
IFB Hamburg in Anspruch zu nehmen ist. Wohnungseigentimergemeinschaften kénnen gleich-
zeitig jedoch vom vereinfachten Darlehensangebot IFB-WEGfinanz profitieren.

Antragsberechtigt sind natirliche Personen, die deutsche Staatsbirgerinnen oder Staatsbirger
oder im Besitz eines unbefristeten Aufenthaltstitels i. S. d. Aufenthaltsgesetzes bzw. einer Nie-
derlassungserlaubnis i. S. d. Aufenthaltsgesetzes sind oder ein Daueraufenthaltsrecht i. S. d.
Freizligigkeitsgesetzes/EU haben.

3. Welche MaRnahmen werden gefordert?

Gefordert wird u. a. die Modernisierung von einzelnen oder mehreren Bauteilen an der Gebau-
dehiille sowie Mallnahmen, die den Energiebedarf senken, die Effizienz verbessern und den An-
teil erneuerbarer Energien erhéhen.

Die férderfahigen MalRnahmen sowie die technischen Anforderungen entnehmen Sie den jeweils
gulltigen Forderrichtlinien zur energetischen Sanierung der IFB Hamburg. Dieses sind aktuell die
Richtlinie ,WWarmeschutz im Gebdudebestand® sowie Warmepumpen aus der Produktinformation
«Erneuerbare Warme*“. Sie haben die Mdglichkeit der Férderung lhrer Malinahmen tber das IFB-
Energiedarlehen ,Einzelmalinahmen® oder Uber die Beantragung eines Zuschusses nach der je-
weiligen Richtlinie der IFB Hamburg. Eine Kombination eines Hamburger Zuschusses mit dem
Darlehen nach dieser Richtlinie fur dieselbe MalRnahme ist ausgeschlossen.

Ab einer Darlehenshéhe von 30.000 € fir MalRnahmen an der Gebaudehdiille ist die Durchfiihrung
einer Baubegleitung durch Sachverstandige gemal Anhang Nr. 2.1 der Forderrichtlinie Warme-
schutz im Gebaudebestand verpflichtend.

3.1 Ist eine Kombination mit anderen Féorderprogrammen méglich?

Die Kombination mit anderen Férdermitteln, z. B. des Bundes, ist zulassig, sofern die Summe
aus Darlehen, Zuschiissen und Zulagen die Summe der Aufwendungen nicht Ubersteigt. Eine
Kombination des Darlehens mit Zuschiissen der IFB Hamburg ist ausgeschlossen.
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4. Wie sind die Forderkonditionen?

41 Umfang der Finanzierung

Die Darlehenshohe betragt mindestens 10.000 € und maximal 75.000 €. Es kénnen damit bis zu
100 % der forderfahigen Kosten (abzgl. etwaiger Zuschisse) finanziert werden.

4.2 Darlehenslaufzeiten

Die mdglichen Darlehenslaufzeiten betragen:

= bis zu 20 Jahre bei einem Tilgungsfreijahr

4.3 Konditionen/Zinsen/Zinsbindung

Der Zinssatz betragt 2 % und ist fur die ersten 15 Jahre festgeschrieben. Die Zinsen sind monat-
lich nachtraglich fallig.

Fir die Zeit nach Ablauf des vorgenannten Zinsbindungszeitraumes sind die Darlehenskonditio-
nen auf Basis der dann bestehenden Geld- und Kapitalmarktlage neu zu vereinbaren. Sollte eine
neue Konditionsvereinbarung nicht zu Stande kommen, ist der Darlehensbetrag in einer Summe
zur Rickzahlung fallig.

Bei Darlehen mit einer Laufzeit, die der Zinsfestschreibung entspricht, ist der Zinssatz fest fir die
gesamte Laufzeit. Bei Darlehen mit einer langeren Laufzeit als die gewahlte Zinsfestschreibung
ist der Zinssatz flr 15 Jahre festgeschrieben.

Auszahlung: 100 %

4.4 Abruffrist/Bereitstellungszins

Die Abruffrist betragt 12 Monate nach Darlehenszusage. Danach wird die Abruffrist ohne geson-
derten Antrag in 6-Monatsschritten um maximal 24 Monate verlangert. Nach Ablauf von 12 Mo-
naten werden auf den noch nicht in Anspruch genommenen Darlehensbetrag bis zur vollstandi-
gen Inanspruchnahme Bereitstellungszinsen in H6he von 1,80 % p. a. erhoben.

4.5 Tilgung

Die Tilgung erfolgt nach Ablauf des tilgungsfreien Anlaufjahres in gleich hohen monatlichen Ra-
ten. Wahrend des Tilgungsfreijahres sind lediglich Zinsen auf die ausgezahlten Darlehensbetrage
zu leisten. Der Tilgungssatz ergibt sich durch die maximale bzw. gewahlte Laufzeit.

4.6 AuBerplanmaBige vorzeitige Riickzahlung

AuRerplanmalige vorzeitige vollstandige oder teilweise Riickzahlungen des Darlehens innerhalb
des Zinsbindungszeitraums gemaR 4.3 sind, vorbehaltlich abweichender gesetzlicher Regelun-
gen, ausgeschlossen. Bei trotzdem erfolgenden auf3erplanmafigen vorzeitigen Rickzahlungen
erhalt die IFB Hamburg von der Darlehensnehmerin oder dem Darlehensnehmer eine Vorfallig-
keitsentschadigung, die sich an den Wiederanlageverlusten der IFB Hamburg bemisst und deren
Erhebung in ihrem Ermessen steht.

4.7 Sicherheiten

Das Darlehen ist bankiblich zu besichern. Form und Umfang der Sicherheiten werden zwischen
der Darlehensnehmerin oder dem Darlehensnehmer und der IFB Hamburg vereinbart. Grund-
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satzlich erfolgt die Absicherung durch Eintragung einer Grundschuld mit Zwangsvollstreckungs-
unterwerfung gemafR Vordruck der IFB Hamburg im Grundbuch des Finanzierungsobjekts an
ausbedungener Rangstelle.

5. Wie erfolgt die Antragstellung?

Der Antrag ist vor Beginn des Vorhabens bei der IFB Hamburg zu stellen. Planungs- und Bera-
tungsleistungen gelten nicht als Beginn des Vorhabens. Der Antrag auf Bewilligung von Foérder-
mitteln ist online bei der Hamburgische Investitions- und Fdérderbank (IFB Hamburg) einzu-
reichen. Weitere einzureichende Unterlagen ergeben sich aus dem Antragsprozess und sind als
PDF dem Online-Antrag beizufligen. Die IFB Hamburg prift den Antrag und stellt die Férderwdr-
digkeit und die Foérderhdhe fest. Antrage, die unvollstandig sind oder sonstige Mangel aufweisen,
werden nur unter dem Vorbehalt der Ergénzung und Uberarbeitung entgegengenommen. Wenn
sie nicht innerhalb von drei Monaten danach vollstandig und mangelfrei eingereicht sind, kénnen
sie abgelehnt werden.

Umschuldungen und Nachfinanzierungen abgeschlossener Vorhaben sind ausgeschlossen.

Es kénnen nur fir solche Malinahmen Finanzierungsdarlehen beantragt werden, die aus einer
Forderrichtlinie der IFB Hamburg mit Zuschissen geférdert werden wirden. Es gelten dieselben
Anforderungen an die MaRnahmen gemaf den Foérderrichtlinien Warmeschutz im Gebaudebe-
stand bzw. Erneuerbare Warme. Fir dieselben Maflnahmen kann entweder ein Zuschuss oder
ein Darlehen nach dieser Richtlinie beantragt werden.

6. Welche allgemeinen Anforderungen gelten?

6.1 Anforderungen an die Darlehensnehmerin/den Darlehensnehmer

Die Tragbarkeit der Belastung ist durch Vorlage von Bescheinigungen uUber die nachhaltig gesi-
cherten Einnahmen nachzuweisen. Zur Belastung gehoren insbesondere die Zinsen und die Til-
gung fur die auf dem Finanzierungsobjekt eingesetzten Darlehen sowie die Bewirtschaftungskos-
ten. Eine Finanzierung ist ausgeschlossen, wenn die Prifung ergibt, dass die Tragbarkeit der
Belastung nach den bei der IFB Hamburg geltenden Grundsatzen auf Dauer nicht gewahrleistet
erscheint.

Die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer muss die erforderliche Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit besitzen. Die Sicherheit muss ausreichend sein. Zur Prifung kann die IFB Ham-
burg alle geeignet erscheinenden Auskiinfte und Unterlagen einholen und verlangen.

Die Finanzierung der BaumafRnahme ist insgesamt sicherzustellen und aus Sicht der IFB Ham-
burg als geeignet nachzuweisen.

Auch nach Abschluss des Bauvorhabens hat die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer
der IFB Hamburg jahrlich und auf Anforderung alle Auskinfte zur Beurteilung ihrer bzw. seiner
Leistungsfahigkeit zu erteilen (§ 18 Kreditwesengesetz).

6.2 Eigenkapitalanforderungen

Darlehen werden nur bewilligt, wenn die oder der Antragstellende eine nach Auffassung der IFB
Hamburg angemessene Eigenleistung zur Deckung der Gesamtkosten des Vorhabens erbringt.
Die Eigenleistung soll mindestens die Vorleistung eines zusatzlich beantragten Zuschusses des
Bundes betragen, sodass die beantragte Darlehenssumme und ein zu erwartender Zuschuss die
Kosten der Ma3nahmen nicht Gberschreiten.
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6.3 Verwendungsnachweis

Der fachgerechte Abschluss der gesamten MaRRnahme ist durch Vorlage folgender Unterlagen
nachzuweisen:

= Formular ,Verwendungsnachweis® mit Unterschrift der Darlehensnehmerin und/oder des
Darlehensnehmers inkl. der dort geforderten Unterlagen und Nachweise

= Formular ,Anlage Sachbericht Ausgabenaufstellung®

= Formular ,Anlage Sachbericht Warmeschutzmaflinahmen®“ mit Datum, Stempel und Unter-
schrift aller beteiligten Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer

= Ggf. Formular ,Anlage Sachbericht WarmeschutzmalRhahmen — verbaute Holzfenster/-tliren
bis insgesamt 25 m? Fensterflache*

= Schlussrechnungen in Kopie
Baubegleitende Dienstleistungen zur Qualitatssicherung sind nachzuweisen durch:

= Formular ,Anlage Sachbericht Baubegleitung“ mit Unterschrift der Baubegleiterin oder des
Baubegleiters,

= Messprotokoll/e der Luftdichtheitsmessung/en,

= VdZ-Formular zum hydraulischen Abgleich zzgl. der erforderlichen Berechnungen,
= Schlussrechnungen in Kopie.

Der Einbau einer Warmepumpe ist wie folgt nachzuweisen:

=  Formular ,Verwendungsnachweis“ mit Unterschrift der Darlehensnehmerin oder des Darle-
hensnehmers inkl. der dort geforderten Unterlagen und Nachweise,

= Anlage Sachbericht/Abnahmeprotokoll Warmepumpen, unterzeichnet vom ausfiihrenden
Fachbetrieb,

= Schlussrechnungen in Kopie.

Die oder der Antragstellende hat den Verwendungsnachweis spatestens 6 Monate nach Durch-
fuhrung der MaRnahme bei der IFB Hamburg einzureichen; andernfalls kann der Bewilligungsbe-
scheid widerrufen werden. Bei Nichteinhaltung der energetischen Vorgaben ist das Darlehen zu
den dann gultigen Konditionen, welche sich am Kapitalmarkt orientieren, neu zu verzinsen.

6.4 Priifungsrecht

Die IFB Hamburg, die Behérden und der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg sind
berechtigt, alle fir die Gewahrung und Belassung der Férdermittel maRgeblichen Umstande zu
prifen oder durch Beauftragte prifen zu lassen. Die oder der Antragstellende hat jederzeit auf
Verlangen Auskunft zu erteilen, Einsicht zu gewéahren und die Unterlagen vorzulegen.

6.5 Haftungsausschluss

Die IFB Hamburg erteilt im Rahmen ihrer Geschaftstatigkeit nach bestem Wissen Rat und Aus-
kunft. Dies geschieht unter Ausschluss jeder Verbindlichkeit. Insbesondere kénnen sich Antrag-
stellende nicht auf die Forderinformationen, die zum Zeitpunkt des Bewilligungsbeschlusses un-
gliltig geworden sind bzw. darauf beruhende Auskiinfte, berufen. Anderungen bleiben vorbehal-
ten.
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7. Welche Rechtsgrundlage gilt?

Aufgrund von § 2 Abs. 4 des Gesetzes Uber die Wohnraumférderung in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumférderungsgesetz — HmbWoFG) erlasst die Behdrde
fur Stadtentwicklung und Wohnen diese Fdrderrichtlinie. Die Forderung erfolgt als besondere
Wohnraumférderung. Die jeweiligen FérdermalRnahmen werden gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes
Uber die Hamburgische Investition- und Férderbank (IFB-Gesetz) von der IFB Hamburg durchge-
fuhrt.

8. Wo kann man die Forderung beantragen?

Die Forderung ist direkt bei der IFB Hamburg zu beantragen.

Die IFB Hamburg berat Sie bei allen Fragen zur Férderung und begleitet Sie beim Antragsver-
fahren. Informationen zu allen Programmen der IFB Hamburg sowie Forderrichtlinien und Formu-
lare finden Sie unter www.ifbhh.de.

Bei diesem Forderprogramm wird keine Verwaltungsgebihr fir die Bewilligung und Amtshand-
lungen im Rahmen der Verwaltung der Fordermittel gemaR der Geblhrenordnung fur die Ham-
burgische Investitions- und Férderbank erhoben (Nr. 1 der Anlage zur Geblhrenordnung). Alle
Ubrigen Gebuihren der Geblhrenordnung werden erhoben.

Hamburgische Investitions- und Férderbank

Besenbinderhof 31

20097 Hamburg

Tel. 040/248 46-0

Tel. 040/248 46-480 bei Fragen zum Kredit

Tel. 040/248 46-470 bei Fragen zu technischen Anforderungen
info@ifbhh.de | www.ifbhh.de

Beratungstermine — nur nach telefonischer Absprache — in der Zeit von:

Montag bis DONNEISTAQ ........eeeiiiiiiii e 08.00 — 17.00 Uhr
=T 7= Lo [ PR 08.00 — 15.00 Uhr
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Welche Unterlagen werden in der Regel benétigt?

Die Unterlagen kénnen je nach Malinahmen variieren. Die exakten einzureichenden Unterlagen
und Nachweise konnen Sie der jeweiligen Forderrichtlinie der IFB Hamburg entnehmen.

Darlehensunterlagen:

Antragsformular

Ausweise (Kopie Personalausweis/Pass inkl. Meldebestatigung)
Angebot zur geplanten MalRnahme

Aktueller Grundbuchauszug

Baubeschreibung zum Bestandsobjekt

Fotos zum Bestandsobjekt (Innen/Aufen)
Zeichnungen/Grundrisse/Wohnflachenberechnung

Aktuelle Darlehensverpflichtungen/Grundschulden/Restschuld

Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnungen/Rentennachweise/Gewinn- und Verlust-
rechnungen etc.)

Letzter Steuerbescheid

Nachweise zu sonstigen bestehenden Zahlungsverpflichtungen, z. B. Krankenversiche-
rungsbeitrdge, Privatdarlehen/Leasing oder Unterhalt

Eigenkapitalnachweis

Unterlagen zur geplanten MalRnahme:

Detaillierte Baubeschreibung der Malinahme (Ausschreibungsunterlagen oder nach Gewer-
ken getrennter ausfiihrlicher Kostenvoranschlag, verwendete Materialien usw.)

Nachweis/Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten fir den jeweiligen Aufbau der
Gesamtkonstruktion, z. B. AuRenwand inkl. Putz, tragende Konstruktion, Ddmmung und ggf.
Luftschichten sowie Verschalung/Aufienputz; Dachkonstruktion einschlieRlich Sparren und
Unter-/Zwischen-/Aufsparrendammung; Fenster-, Fenstertiir-, Dachflachenfenster- und Au-
Rentireinbau mit Verglasung einschlielich Fligel und Rahmenprofilen (nach Standardrand-
bedingungen der DIN EN 14351-1) im Handwerker-Angebot

Ggf. Beratervertrag der oder des baubegleitenden Sachverstandigen aus der Liste (vgl. For-
derrichtlinie Warmeschutz im Geb&dudebestand Abs. 4.3.2 und Anhang Abs. 2.1)

Ggf. Nachweis Uber die Eintragung des Objekts in die Hamburger Denkmalliste oder ein
Nachweis, dass sich das Objekt gemal § 172 BauGB im Gebiet einer Verordnung zur Er-
haltung der Zusammensetzung der Wohnbevdlkerung und/oder zur Erhaltung der stadte-
baulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner stadtebaulichen Gestalt befindet sowie da-
raus resultierende Vorgaben oder Einschrankungen zur Ausfihrung der zur Férderung be-
antragten Malinahmen

Ggf. Nachweis zur Lage des Objekts auf der Flurstiicksgrenze (Uberbauung)

Bei Innend@mmung von AuRenwanden und Flachdachern als Holzkonstruktion eine Erkla-
rung der bauphysikalischen Unbedenklichkeit
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Bei Férderung nachhaltiger Dammstoffe gem. Férderrichtlinie Warmeschutz im Geb&udebe-
stand Abs. 4.4 ein entsprechendes aktuelles, glltiges Zertifikat vom Blauen Engel (RAL-
Umweltzeichen) und/oder natureplus-Siegel

Bei Holzfenstern und -tiren: Angaben des Fachunternehmens zur Verwendung von Holzpro-
dukten

IFB-DARLEHEN EINZELMARNAHMEN B Hamburgische Investitions- und Férderbank B Giiltig ab 1. Oktober 2023



I FB | Hamburgische

Investitions- und Stand 10.10.2023

HAM B U RG I Férderbank



	1. Was ist das Ziel der Förderung?
	2. Wer kann Anträge stellen?
	3. Welche Maßnahmen werden gefördert?
	3.1 Ist eine Kombination mit anderen Förderprogrammen möglich?

	4. Wie sind die Förderkonditionen?
	4.1 Umfang der Finanzierung
	4.2 Darlehenslaufzeiten
	4.3 Konditionen/Zinsen/Zinsbindung
	4.4 Abruffrist/Bereitstellungszins
	4.5 Tilgung
	4.6 Außerplanmäßige vorzeitige Rückzahlung
	4.7 Sicherheiten

	5. Wie erfolgt die Antragstellung?
	6. Welche allgemeinen Anforderungen gelten?
	6.1 Anforderungen an die Darlehensnehmerin/den Darlehensnehmer
	6.2 Eigenkapitalanforderungen
	6.3 Verwendungsnachweis
	6.4 Prüfungsrecht
	6.5 Haftungsausschluss

	7. Welche Rechtsgrundlage gilt?
	8. Wo kann man die Förderung beantragen?

